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RS OGH 1986/8/28 8Ob611/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1986

Norm

AußStrG §234

ZPO §484

Rechtssatz

Auch im außerstreitigen Verfahren über die Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens ist für die

Entscheidungsbefugnis und Entscheidungsp7icht des OGH über die Kosten des Revisionsrekursverfahrens bei

Zurücknahme des Revisionsrekurses der Umstand maßgebend, ob die Zurücknahme vor oder nach der Vorlage der

Akten an den OGH erfolgte. Im ersten Fall obliegt die Kostenentscheidung dem Erstgericht.

Entscheidungstexte

8 Ob 611/86
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